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Erwägungen

E. 1
R. AG

E. 2
E. GmbH Gesuchsgegnerinnen vertreten durch Rechtsanwalt Y. betreffend Ablehnung /
Ernennung eines Schiedsrichters

- 2 - Die Verwaltungskommission zieht in Erwägung: 1. Mit Gesuch um Bestätigung der
Ablehnung eines Schiedsrichters vom

E. 7
Das Ablehnungsgesuch ist aus den dargelegten Gründen abzuweisen. Da- mit wird der
Sistierungsantrag gegenstandslos. Die Kosten sind ausgangs- gemäss der Gesuchstellerin
aufzuerlegen. Die Gerichtskosten bemessen sich nach § 3 Abs. 1 und § 6 der Verordnung
über die Gerichtsgebühren des

- 12 - Obergerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 1993 (Art. 3 lit. b und 45 Abs. 1 KSG;
ZR 101 Nr. 21 E. 6). Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert mit EUR (...), während die
Gesuchsgegnerinnen sich dazu nicht äusserten. Die Gerichtsgebühr ist gestützt auf einen
Streitwert von mindestens Fr. (...) auf Fr. (...) festzusetzen. Den Gesuchsgegnerinnen ist
zulasten der Gesuch- stellerin eine Prozessentschädigung zuzusprechen, die sich nach § 2
Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren des Obergerichts des
Kantons Zürich vom 10. Juni 1987 richtet. Sie ist auf Fr. (...) festzuset- zen.
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